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Die private Krankenversiche-
rung hat vor mehr als zehn Jah-
ren für ihre Versicherten neben-
anderen bewährten Verfahren
die Klinik-Card eingeführt. Diese
Karte hat sich seitdem bei der
Abrechnung von Krankenhaus-
leistungen und vor allem auch
bei der Erfassung der Aufnah-
meformalitäten zum feststehen-
den und vielfach praktizierten
Standard für Privatversicherte
im Krankenhaus entwickelt. Die
Card für Privatversicherte, die
eine Weiterentwicklung der Kli-
nik-Card ist, wird seit April 1996
von den meisten Krankenversi-
cherungsunternehmen an ihre
Kunden ausgegeben. Sie wurde
an die neuesten Entwicklungen
der Chipkartentechnologie an-
gepasst und kann nun auch bei
der ambulanten Arzt- und Zahn-
arztbehandlung als Ausweis
eingesetzt werden.

Im Gegensatz zu der Versicher-
tenkarte der gesetzlichen Kran-
kenkassen ist der Einsatz der
Card für Privatversicherte frei-
willig. Sie ist vor allem ein Servi-
ceangebot, mit dem sich im
Krankenhaus, beim Arzt oder
Zahnarzt und auch in der Apo-
theke Verwaltungsvorgänge
vereinfachen lassen. Auch
wenn der Versicherte die Card
für Privatversicherte nicht mit
zu seinem Arzt oder Zahnarzt
bringt, ist eine Behandlung

möglich; die notwendigen Ver-
waltungsvorgänge müssen al-
lerdings wie bisher „von Hand"
erledigt werden. 

Die Gestaltung und der Inhalt

Die Card für Privatversicherte
ist deutlich als Karte eines Pri-
vatversicherten erkennbar. Sie
ist für alle privaten Krankenver-
sicherungsunternehmen ein-
heitlich gestaltet. In Form und
Größe entspricht die Card für
Privatversicherte dem allge-
mein üblichen Format einer
Scheckkarte. Im Hintergrund ist
das Zeichen des Verbandes der
privaten Krankenversicherung
e.V. zu sehen. Auf der Karten-
vorderseite befindet sich das
Logo des jeweiligen Versiche-
rungsunternehmens sowie der
Speicherchip. 

Der Speicherchip enthält fol-
gende Daten:

• die Daten des Versicherten
(Name, Adresse, Geburtsda-
tum),

• die Ordnungsbegriffe des
Versicherungsunternehmens
(Versicherungs-, Personen-
und Unternehmensnummer)
und
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• das Gültigkeitsdatum der Kar-
te. 

Zusätzliche Angaben, wie z.B.
medizinische Behandlungsda-
ten, können auf dem Chip nicht 
gespeichert werden, auch nicht
vom Arzt oder vom Kranken-
haus. Die Informationen sind
datenrechtlich geschützt und
von den Datenschutzbeauftrag-
ten der Länder genehmigt. Die
Daten auf der Karte sind nicht
veränderbar und deshalb auch
mit einem Schreibschutz verse-
hen. Wenn Änderungen erfor-
derlich werden, erhält der Versi-
cherungsnehmer von seinem
Unternehmen eine neue Card
für Privatversicherte.

Ein Teil der im Chip gespeicher-
ten Daten ist zudem auf der

Kartenvorderseite aufgedruckt.
Auch gesetzlich versicherte
Personen mit einer privaten
Zusatzversicherung für Wahl-
leistungen im Krankenhaus 
erhalten eine Card für Privatver-
sicherte. Der Umfang des je-
weiligen stationären Versiche-
rungsschutzes für Voll- und Zu-
satzversicherte ist auf der Karte
angegeben. 

Die Card für Privatversicherte
wird aus PVC hergestellt. Die-
ses Material wurde gewählt, da
es vor allem hierfür ein ge-
sichertes Recyclingverfahren
gibt. Zusätzlich haben die 
Versicherungsunternehmen die
Hersteller verpflichtet, die Kar-
ten nach Gebrauch zurückzu-
nehmen. Die Daten auf dem
Speicherchip werden dann mit
der Karte zerstört. 
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Die Anwendung

In der Arzt- oder Zahnarztpraxis
legt der Versicherte seine Card
für Privatversicherte als Aus-
weis vor. Mit Hilfe eines Karten-
lesegerätes können die gespei-
cherten Daten gelesen und für
die weiteren Verwaltungsabläu-
fe verwendet werden. Um die
maschinelle Erstellung von Re-
zepten zu ermöglichen, wird
parallel ein neues standardisier-
tes Rezeptformular eingeführt.
Sofern die Praxis mit einem PC-
System ausgestattet ist, kön-
nen die Daten der Chipkarte fer-
ner in die Patientenstammdatei
übernommen und so stets für
die Rezept- und Rechnungser-
stellung abgerufen werden. Die
Card für Privatversicherte ver-
einfacht so die Rechnungsle-
gung. 

Wie bisher erhält der Versicher-
te seine Rechnung unmittelbar
vom behandelnden Arzt oder
Zahnarzt und leitet sie dann an
seine Versicherung weiter. Der
Privatpatient kann direkt seine
Arztrechnung kontrollieren. Die
Rechnung wird ihm von seinem
Versicherungsunternehmen im
tariflichen Umfang erstattet. 

In der Apotheke kann das nor-
mierte Rezeptformular in die
elektronische Datenkasse ein-
gelegt werden. Erforderliche Er-

gänzungen können maschinell
erfolgen. Der Versicherte erhält
die Medikamente, die er wie
gewohnt bar bezahlt. Das quit-
tierte Rezept bekommt er
zurück, um es bei seinem Versi-
cherungsunternehmen einzurei-
chen. Pro Rezept können bis zu
drei Medikamente verordnet
werden. 
Im Krankenhaus legt der Versi-
cherte die Card für Privatversi-
cherte bei der Aufnahme vor. 
Die allgemeinen Krankenhaus-
leistungen (Pflegesätze, Fall-
pauschalen etc.) sowie die Zu-
schläge für eine gesonderte Un-
terbringung im Ein- oder
Zweibettzimmer werden unmit-
telbar zwischen dem Kranken-
haus und dem Versicherungs-
unternehmen abgerechnet. Die
notwendigen Daten, die das
Krankenhaus hierfür braucht,
enthält die Card für Privatversi-
cherte. Die Rechnungen für
wahlärztliche Behandlungen er-
hält der Patient wie bisher di-
rekt von den behandelnden
Chefärzten. 

Die Vorteile

Mit der Einführung der Card für
Privatversicherte sind viele Vor-
teile verbunden. Im Vorder-
grund steht die Verbesserung
des Kundenservices und der
vereinfachte Ablauf in den Arzt-
und Zahnarztpraxen.
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Sowohl der Versicherte als auch
der behandelnde Arzt- oder
Zahnarzt haben unmittelbare
Vorteile aus der Card für Privat-
versicherte. Vor allem ist der
Status als Privatpatient sofort
erkennbar. Die Erledigung der
Aufnahmeformalitäten verein-
facht sich in den Praxen erheb-
lich. Die Card für Privatversi-
cherte ist so ausgestattet, dass
sie von den bereits vorhande-
nen Erfassungsgeräten in den
Praxen problemlos gelesen wer-
den kann. So erfährt die Sprech-
stundenhilfe die auf der Karte
gespeicherten Daten sofort
durch Eingabe der Karte in das
Lesegerät und kann das Rezept
maschinell ausfüllen. Dadurch
sinkt die Fehlerquote bei der
Datenerfassung.

Auch in den Apotheken erge-
ben sich durch die Einführung
der Card für Privatversicherte
große Vorteile. Der Patient legt
die mit Hilfe der Card für Privat-
versicherte beim Arzt maschi-
nell erstellten Rezepte in der
Apotheke vor. Diese Rezepte
sind nicht nur leichter lesbar ge-
genüber den bisher oft noch
handschriftlich erstellten Re-

zepten, sie können in der Apo-
theke auch wesentlich einfa-
cher bearbeitet werden. Die
notwendigen Ergänzungen auf
dem Rezept wie der Apothe-
kenstempel und die Preisanga-
ben für die einzelnen Medika-
mente können maschinell vor-
genommen werden. Durch die
modernen Scanner-Kassen be-
steht die Möglichkeit, die jewei-
ligen Pharmazentralnummern
neben den Medikamenten auf
den Rezepten maschinell zu 
ergänzen. 

Einsparung von 
Verwaltungskosten

Die Card für Privatversicherte
dient vor allem der Vereinfa-
chung von Verwaltungsabläu-
fen. Dies gilt nicht nur für Ärzte,
Krankenhäuser oder Apothe-
ken, sondern auch für die Leis-
tungsabrechnung in den Ver-
sicherungsunternehmen. Vom
Versicherten eingereichte Un-
terlagen können schneller bear-
beitet werden. Verwaltungskos-
ten können somit gesenkt wer-
den. Die niedrigeren Kosten
kommen den Versicherten zu-
gute. 

3/03


	Die Gestaltung und der Inhalt
	Die Anwendung
	Die Vorteile
	Einsparung von Verwaltungskosten

